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Inländische Zweigniederlassungen ausländischer Rechtsträger 

§ 12. (1) Liegt die Hauptniederlassung oder der Sitz eines Rechtsträgers im Ausland, so ist der 
Rechtsträger in das Firmenbuch einzutragen, wenn er im Inland eine Zweigniederlassung hat. 

(2) Bei der Anmeldung ist das Bestehen des Rechtsträgers als solchen nachzuweisen. In die 
Anmeldung sind die in das Firmenbuch einzutragenden Tatsachen aufzunehmen. 

(3) In das Firmenbuch einzutragen sind die Angaben gemäß § 3 FBG sowie die für einen 
Rechtsträger im FBG vorgesehenen besonderen Eintragungen. Weiters sind in das Firmenbuch die 
Tätigkeit der Zweigniederlassung, das Personalstatut des Rechtsträgers (§§ 9, 10 IPR-Gesetz, BGBl. 
Nr. 304/1978), sowie - sofern das Personalstatut eine Registereintragung vorsieht - das Register, bei dem 
der Rechtsträger geführt wird, und die Nummer der Eintragung in dieses Register einzutragen. Personen, 
die nicht auf Grund des Gesetzes befugt sind, den Rechtsträger zu vertreten, sind nur dann in das 
Firmenbuch einzutragen, wenn sich die Vertretungsbefugnis auf die inländische Zweigniederlassung 
erstreckt. 

(4) Für die Anmeldungen, Zeichnungen, Einreichungen, Eintragungen und Bekanntmachungen 
gelten im übrigen, soweit nicht das ausländische Recht Abweichungen nötig macht, sinngemäß die für 
einen derartigen Rechtsträger bestehenden inländischen Vorschriften. 


